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Bayerisches Familiengeld und Kinderstartgeld 

Ziele der bayerischen Familienleistungen: 

 Familien mit kleinen Kindern sollen finanziell kraftvoll gestärkt werden – damit sie 

in Bayern gut leben können und die Kinder beste Startchancen haben. Wir erkennen 

die Erziehungsleistung der Eltern an und zeigen unsere Wertschätzung. Eltern sol-

len für eine gute frühkindliche Förderung ihres Kindes sorgen können. 

 Dafür gibt es das Bayerische Familiengeld und künftig das Kinderstartgeld. 

 Die bayerischen Familienleistungen stehen für Wahlfreiheit:  
 Eltern erhalten die Leistung, unabhängig von Einkommen, Erwerbstätigkeit 

und Art der Betreuung. So werden Familienentwürfe nicht gegeneinander ausge-

spielt: Der Freistaat Bayern unterstützt damit Eltern, egal wie sie ihr Leben und die 

Kinderbetreuung gestalten wollen. 

 Denn Eltern wissen selbst am besten, welche Betreuung für ihr Kind am för-
derlichsten ist. 

Bayerisches Familiengeld – Wer profitiert davon und in welcher Höhe? 

 Vom Bayerischen Familiengeld profitieren Eltern von ein- und zweijährigen Kindern. 

Es wird für Kinder gezahlt, die vor dem 1. Januar 2025 geboren wurden. 

 Die Eltern werden mit 250 Euro pro Monat und Kind unterstützt. Ab dem dritten Kind 

gibt es 300 Euro monatlich. 

 Das Familiengeld wird unabhängig von Einkommen und Erwerbstätigkeit seit Sep-
tember 2018 gezahlt. 

Muss ich das bayerische Familiengeld beantragen? 

 Wir machen es den bayerischen Familien so leicht wie möglich: Wer in Bayern 

bereits Elterngeld beantragt und bewilligt bekommen hat, muss keinen Antrag stellen. 

Der Elterngeldantrag gilt zugleich auch als Antrag auf Familiengeld. Für rund 99 % der 

Eltern ist damit kein weiteres Tätigwerden erforderlich. 

 Für alle anderen gibt es einen Online-Antrag auf der Website der jeweils zuständigen 

Regionalstelle des Zentrum Bayern Familie und Soziales. 

gefördert durch:

Wissenschaftliche Begleitung des Projektes „Personalgewinnung 
in der Eingliederungshilfe“: Befragung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern 
 

Informierte Einwilligung (Informed Consent) und Hinweise zum Datenschutz 
 

Im Rahmen der vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
(StMAS) geförderten wissenschaftlichen Begleitung des Projektes „Personalgewinnung in 
der Eingliederungshilfe“ führt ein Forschungsteam eine Befragung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch, die beruflich in der Eingliederungshilfe 
tätig sind. Das Forschungsteam an der Katholischen Stiftungshochschule München 
(KSH), Hochschule für angewandte Wissenschaften der kirchlichen Stiftung öffentlichen 
Rechts „Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern“, Preysingstraße 95, 
81667 München, besteht aus Frau Prof. Dr. Dorit Sing, Herrn Prof. Dr. Egon Endres und 
Frau Prof. Dr. Martina Wolfinger als wissenschaftliche Leitung sowie der 
wissenschaftlichen Mitarbeit von Daniel Großmann. 

Die Studie richtet sich auf die Interessen, Erwartungen und wahrgenommene 
Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der 
Eingliederungshilfe, die speziell erwachsene Klientinnen und Klienten betreuen und 
versorgen. Wir möchten dazu von Ihnen Näheres über Ihre beruflichen Interessen, Ihr 
Tätigkeitsprofil und über Ihre Erfahrungen im Berufsfeld erfahren und laden Sie daher sehr 
herzlich zur Teilnahme an diesem Fragebogen ein. Die Studie soll zu einem tieferen 
Verständnis dieser Dinge beitragen, durch das die Rahmenbedingungen für das Berufsfeld 
der Eingliederungshilfe zukünftig besser gestaltet werden können. 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und vollkommen anonym möglich. Sollten 
Sie in Freitextfeldern personenbezogene Daten (z.B. Namen oder Ähnliches) angeben, 
werden diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt anonymisiert. Es ist jederzeit möglich, 
einzelne Fragen unbeantwortet zu lassen. Ebenso ist ein Abbruch der Befragung jederzeit 
möglich. Bereits eingegebene Daten aus abgebrochenen Fragebögen können in die 
Auswertung einfließen. 

Die Ergebnisse der Studie sollen in vollständig anonymer Form publiziert sowie den 
Trägern der Eingliederungshilfe in Bayern und dem Fördergeber (Bayerischen 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales) zugänglich gemacht werden. Die 
Publikation erfolgt in einer Form, in der Sie persönlich und Ihre Einrichtung nicht 
identifiziert werden können. Mittelbar können die Ergebnisse in die Weiterentwicklung 
der beruflichen Rahmenbedingungen in der Eingliederungshilfe auf Ebene der 
Gesetzgebung oder bei einzelnen Trägern einfließen. Unmittelbare Vorteile für Sie sind 
mit einer Studienteilnahme nicht verbunden. Aus einer Nichtteilnahme entstehen Ihnen 
keine Nachteile.  
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gefördert durch:

Sollten Sie Fragen oder Sorgen bezüglich Ihrer Teilnahme haben, können Sie sich gern an 
das Projektteam wenden (E-Mail-Adresse untenstehend) oder einfach an der Studie nicht 
teilnehmen. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage Ihres Einverständnisses (Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DSGVO, §6 Nr. 1 Buchstabe a KDG). Einige Angaben im Fragebogen können 
Gesundheitsdaten umfassen und gehören somit zu den besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten (Artikel 9 Abs. 1 DSGVO, § 4 Nr. 2 KDG). Mit Ihrer Teilnahme 
willigen Sie in die Verarbeitung dieser Daten ein (Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO, §11 Nr. 
2 Buchstabe a KDG). Die Erhebung der Fragebogendaten erfolgt über das Tool 
SoSciSurvey. Mit der SoSci Survey GmbH besteht eine Auftragsdatenvereinbarung nach Art. 
28 DSGVO. Standardmäßig setzen wir keine Cookies oder Tracking-Technologien ein. Die 
erhobenen Daten werden ausschließlich auf Servern innerhalb der Europäischen Union 
und im Geltungsbereich der DSGVO gespeichert, eine Drittlandübertragung ist nicht 
vorgesehen. Die Daten werden ausschließlich durch folgende Personen des 
Forschungsteams ausgelesen: Prof. Dr. Martina Wolfinger, Daniel Großmann, Prof. Dr. 
Dorit Sing, Prof. Dr. Egon Endres. Es finden die üblichen Vorgaben des Datenschutzes und 
der Datenminimierung Anwendung. 

Die Daten werden spätestens 36 Monate nach der Erhebung, d.h. spätestens zum 
30.06.2028, auf einen vollkommen anonymen Rumpfdatensatz reduziert und in dieser 
Form in einem Forschungsdatenzentrum unbegrenzt gespeichert. Grundlage der Frist ist 
die Verpflichtung zur Speicherung wissenschaftlicher Rohdaten gemäß den Vorgaben der 
Guten Wissenschaftlichen Praxis sowie die Vorgabe einer Datenminimierung. Diese 
vollständig anonymen und aggregierten Rumpfdaten können zukünftig für 
Sekundärauswertungen genutzt werden, ohne dass in irgendeiner Weise ein Rückschluss 
auf Ihre Person möglich wäre. 

Sie haben das Recht auf Rückzug, Löschung oder Korrektur der gespeicherten Daten. Auch 
können Sie jederzeit Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten erhalten. Hierzu 
reicht eine einfache Mail oder eine anderweitige Kontaktaufnahme an die unten 
genannten Kontaktdaten. Wir weisen Sie darauf hin, dass nach Anonymisierung oder bei 
vollständig anonymer Teilnahme ein Rückzug oder eine Auskunft nicht mehr möglich ist, 
da der entsprechende Datensatz nicht mehr identifiziert werden kann. Wenn Sie der 
Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche 
Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an das  

Katholisches Datenschutzzentrum Bayern (KdöR),  
Datenschutzaufsicht für die bayerischen (Erz-)Diözesen  
Vordere Sterngasse 1 
90402 Nürnberg 
Telefon: 0911 477740 50  
E-Mail: post@kdsz.bayern  

oder jede andere zuständige Aufsichtsbehörde wenden, die Ihre Beschwerde prüfen wird. 
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gefördert durch:

Darüber hinaus ist der Datenschutzbeauftragte der KSH unter folgenden Kontaktdaten 
erreichbar: 

ISD - Institut für Service-Dienstleistungen 
Herr Oliver Fischer, Geschäftsführung 
Kunissastraße 19a 
86911 Dießen am Ammersee  
fischer@institut-service.de 

Sollten Sie Fragen bzw. Anregungen haben oder Kritik äußern wollen steht Ihnen das 
Studienteam gern unter den folgenden Kontaktdaten zu Verfügung. 

Prof. Dr. Martina Wolfinger 
KSH München 
Preysingstraße 95 
81667 München 

HEP-Update@ksh-m.de 
089 48092 8474 

 

Für Ihre Teilnahme bedanken wir uns bereits jetzt ganz herzlich. 


